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6. Gesec:: lllindenbeihilfen- 1\nderung. 

Gesetz vom 26. Mai 1~~1 über die Xnderung 1 
des Blindenbeihilfengesetzes. 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Landesgesetz vom 16. November 1956, 
LGBI. für W:ien Nr. 2/1957, in <kr Fassung des 
Landesgesetzes vom 26, Februar 1960, LGBt für 
Wien Nr. 8 (Blimlenbeihilfengesetz), wird wie 
folgt abgeändert: 

L Der § 5 Abs, 1 lit. a hat zu lauten: 

na) mit dem Betrage, um den das Gesamt
einkommen (Abs, 3) des Anspruchsberech
tigten ohne die Blindenbeihilfe bei Voll
blinden den Betrag von 5000 S, bei prak
tisch Blinden den Betrag von 4500 S monat
lich übersteigt; die Beträge von 5000 S und 
4500 S erhöhen sich um 500 S für jeden 

unterhaltsberechtigten Angehörigen, für 
den der Blinde überwiegend sorgt (Abs. 4);" 

2. Der § 7 Abs. 1 hat zu lauten: 

,;(t) Der Empfänger einer Blindenbeihilfe oder 
dessen gesetzlicher Vertreter ist verpflidltet, jede 
Anderung in den für die Gewährung der Beihilfe 
maßgebenden Verhältnissen sowie jede mehr als 
zwei Monate dauernde Anderung des Aufenthal
tes des Blinden binnen zwei Wochen dem Ma
gistrat anzuzeigen, Änderungen seines Gesan1t~ 
einkommens ($ 5) jedoch nur, sofern durch die 
Änderung das Einkommen monatlich mehr als 
4000 S beträgt oder schon das bisherige Einkom
men 4000 S monatlich überschritten hat." 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Kund~ 
machung folgenden Monatsersten in Kraft. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 

Jonu Kind 

Einulne StMe du ~gesetib1atm füt Wim sind gegen Enuidu:ung des Vencbleißprcises 'l'01l 70 g für das Stiick im ~nvttlag der 
Stidtische.n BmpEkme, L, Ratha!J$, Srieg.e 1, Hodlpanerrc, und in der Vuk.aulutelle der ~ildien Staaudrudterei - W"tellCI' Zeit:.u.og. 

Wien, L, W olkeilc XI a, erbilclidi. 
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